Stadt Guben

Richtlinie der Stadt Guben

zur Förderung des Sports

Gemäß § 35 Abs. 2 Nr. 10 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 (GVBl I S. 398), geändert durch Artikel 3 des 1. Gesetzes zur Funktionalreform im Land Brandenburg vom 30.06.1994 (GVBl 2.230) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben in ihrer Sitzung am 31.3.1999 folgende Richtlinie beschlossen.

1. Zuwendungszweck

Die Stadt Guben gewährt nach Maßgabe der Richtlinie Zuwendungen für die Förderung der Sportarbeit, die durch gemeinnützige Gubener Sportvereine wahrgenommen wird.

Die Sportarbeit umfasst schwerpunktmäßig:

· den Nachwuchssport

· den Breitensport

· den Behindertensport

· und bedeutende nationale und internationale Sportveranstaltungen.

2. Rechtsspruch

Die finanziellen Zuwendungen sind freiwillige Leistungen der Stadt Guben im Rahmen der Selbstverwaltungsaufgaben. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Die für die Sportförderung veranschlagte Summe des jährlichen Haushaltsplanes ist die Basis der finanziellen Zuwendungen.

3. Zuwendungsempfänger

Gemäß Punkt 1 der Richtlinie sind rechtsfähige Sportvereine mit Sitz in Guben berechtigt, finanzielle Zuwendungen zu erhalten.

4. Gegenstand der Förderung


Die Sportförderung erfolgt in 3 Bereichen:
4.1. Förderung des Nachwuchssports im Rahmen des Breitensports mit mindestens 10 Nachwuchssportlern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr durch eine Festbetragsfinanzierung
4.2. Projektförderung durch Anteilsförderung

Nationale und internationale sportliche Begegnungen, bedeutsame Breitensportveranstaltungen, ...

4.3. Zuschuss zur baulichen Unterhaltung von Sportanlagen

Zuschussfinanzierung zur Unterstützung von Sportvereinen, die in eigener Regie Sportanlagen bewirtschaften.

5. Art, Umfang, Höhe der Zuwendungen

Förderbereich 1:

Festbetrag pro Kind/Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (Vereinsmitglieder) bis zu 50 % der Haushaltsmittel des Budgets für Sportförderung.

Förderbereich 2:

Anteilsförderung (Projekte, Veranstaltungen)

bis zu 20 % 1) der Haushaltsmittel des Budgets für Sportförderung.

Förderbereich 3:

Zuschuss an Vereine zur baulichen Unterhaltung eigener Sportanlagen/Geräte 
bis zu 30 % 1) der Hausmittel des Budgets für Sportförderung.

1) Bei Nichtausschöpfung eines Förderbereichsanteiles kann bei Bedarf eine Umverteilung der Mittel im Rahmen des verfügbaren Gesamtbudgets erfolgen.

6. Antragsverfahren

6.1. Antragsberechnung

Im Förderbereich 1 erhalten die gemeinnützigen Gubener Sportvereine eine Festbetragsfinanzierung, die ihre Mitgliedermeldung an den Landessportbund Brandenburg geben.

Für die Förderbereiche 2 und 3 sind alle gemeinnützigen Gubener Sportvereine berechtigt, einen Antrag zu stellen.

6.2. Antragsverfahren

Förderbereich 1: Die Anzahl der Mitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erfolgt auf  der Grundlage der Mitgliedermeldung an den Landessportbund Brandenburg.

Förderbereich 2: Die Anträge (Vordrucke) einschließlich der Anlagen sind vollständig an die Stadt Guben, Fachbereich IV, Jugend und Sport zu richten.

Termin: 30.04. des laufenden Jahres

Die Antragstellung bei der Stadt Guben hat im Fall der Projektförderung nachrangigen Charakter. Fördermöglichkeiten auf Kreis- und Landesebene sind durch die Antragsteller vorrangig zu erschließen.

Förderbereich 3: Die Anträge (Vordrucke) einschließlich der Anlagen sind vollständig an die Stadt  Guben, Fachbereich IV, Jugend und Sport zu richten, Dem Antrag sind jeweils 3 Kostenangebote beizufügen.

Termin: 01.10. des Vorjahres

Für das Jahr 1999 gilt als Antragsfrist der 30.04.1999.

7. Bewilligungsverfahren

Förderbereich 1:

Auf der Grundlage der gemeldeten Zahlen der Vereine und zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des jeweiligen Haushaltsjahres ermittelt die Stadtverwaltung den Festbetrag. Die Überweisung der Finanzmittel an die Vereine erfolgt durch die Stadt Guben nach Freigabe des Haushaltes.

Förderbereich 2 und 3:

Über die Förderfähigkeit von Projekten und den Zuschussbedarf zur baulichen Unterhaltung von Sportanlagen entscheidet der Fachausschuss der Stadtverordnetenversammlung.

Mit der Empfehlung des Fachausschusses entscheidet der Hauptausschuss bzw. die Stadtverordnetenversammlung (gem. Hauptsatzung der Stadt Guben) über die Bewilligung des Projektantrages/Zuschussantrages.

Bei finanziellen Notlagen der Antragsteller, die zur Beendigung der Sportarbeit im Sinne Punkt 1. führen könnten, ist eine gesonderte Antragstellung an den Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend und Kultur möglich. Die Notlage ist zu begründen.

8. Auszahlung

Förderbereich 1: 
Auszahlung im 1. Halbjahr des jeweiligen Haushaltsjahres auf das Konto des Zuwendungsempfängers. 
Förderbereich 2 und 3:

Die Auszahlung erfolgt unmittelbar nach Bewilligung der finanziellen Zuwendungen auf das Konto des Zuwendungsempfängers.

9. Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis für die Festbetragsfinanzierung / Zuschuss zur baulichen Unterhaltung von Sportanlagen wird durch die Offenlegung der Jahresbilanz des Zuwendungsempfänger erbracht. 
Der Verwendungsnachweis für die Projektförderung wird unter Anwendung des Vordruckes (Verwendungsnachweis) nach Erfüllung des Zuwendungszweckes durch den Zuwendungsempfängers erbracht.

10. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die „Satzung zur finanziellen Unterstützung der Sportarbeit in der Stadt Guben“ vom 14.05.1992 außer Kraft.

Guben, den 01.04,1999

G.- Hain

Bürgermeister

